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Der berufsbegleitende Lehrgang ermöglicht Erwachse-
nen den Abschluss der Allgemeinbildung (ABU).  
Der Kurs dauert zwei oder drei Semester. Der Unter-
richt findet wöchentlich statt. Der Abschluss ist  
vom Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen 
des Kantons Solothurn als Teilabschluss eines späteren 
Berufsabschlusses anerkannt.

Gesetzliche Grundlagen
Bundesgesetz über die Berufsbildung
(BBG Art. 34/BBV Art. 32)

Der Unterricht richtet sich nach dem eidgenössischen 
Rahmenlehrplan. Der allgemein bildende Unterricht 
(ABU) erfolgt themen- und handlungsorientiert.  
Die Bildungsziele sind in die Lernbereiche Sprache und 
Kommunikation sowie Gesellschaft gegliedert. Die 
Themen beziehen sich auf persönliche, berufliche und 
gesellschaftliche Lebensumstände der Teilnehmenden.
In den Klassen sind ausschliesslich erwachsene Personen. 

Dieser Kurs bereitet die Teilnehmenden gezielt auf das 
Qualifikationsverfahren der Allgemeinbildung vor.

Für die Zulassung zum Qualifikationsverfahren (QV/
Lehrabschlussprüfung) werden 5 Jahre berufliche Praxis 
vorausgesetzt, davon 3 Jahre im Berufsfeld, in dem ein 
nachfolgender Abschluss geplant ist.

Der definitive Entscheid für die Zulassung zum  
Qualifikationsverfahren liegt beim kantonalen Amt  
für Berufsbildung des Wohnkantons.

Kurs 1
Für Personen mit Sprachstandniveau B2 (GER*)
Woche 33, Jahr 2025
5 Lektionen, Mittwoch- oder Donnerstagmorgen
Dauer: 2 Semester

Kurs 2
Für Personen mit Sprachstandniveau B1 (GER*)
Woche 33, Jahr 2025
4 Lektionen, Mittwoch, Donnerstag oder Samstag
Dauer: 4 Semester
* Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Kein Unterricht während den Schulferien.

Kurs 1 pro Semester  CHF 2200.–
Kurs 2 pro Semester CHF 1900.–
Materialgeld pro Schuljahr CHF 60.–
Lehrmittel ABU ca. CHF 50.–

Die Kurskosten werden von einigen Wohnkantonen übernommen. Bitte 
klären Sie im Vorfeld ab, ob das Berufsbildungsamt Ihres Wohnkantons das 
Schulgeld übernimmt. Das Materialgeld wird im 1. Semester der Ausbildung 
für die gesamte Ausbildungsdauer verrechnet und wird bei Abbruch der 
Ausbildung nicht rückerstattet.

Roland Nebel, roland.nebel@dbk.so.ch
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